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Stand: 07.06.19                                                       Website-Policy Webdomain-Policy Webdesign Erläuterungen und Beispiele

Darf es einen 
eigenen Webauftritt 
geben? TIK hostet 
auf Uni-Server

Wenn nein: Welchem 
bestehenden oder 
zukünftigen Webauftritt 
anzugliedern?

Bestandschutz (nur im 
alten Uni-Design): Dürfen 
bestehende Auftritte, die es 
nach den neuen Regeln 
nicht geben dürfte, 
bestehen bleiben?

Darf es eine 
Subdomain 
geben?

Wie lautet die Webdomain? Bestandschutz: Dürfen 
bestehende URLs, die es 
nach den neuen Regeln 
nicht geben dürfte, bestehen 
bleiben?

Muss das Uni-
Webdesign (Template 
3.0 ohne 
Veränderungen) 
verwendet werden?

Fakultäten muss muss www.fXX.uni-stuttgart.de - 
XX steht für zweistellige 
Nummer 01 bis 10

Sprechende Domains haben 
Bestandschutz auch nach 
der Umstellung. Ein Alias 
kommt dazu.

ja Es gibt 10 Fakultäten, davon haben bislang 7 eine 
Domain mit Nummer. F01 (Architektur) und F03 
(Chemie) haben sprechende, F05 ein Kürzel (f-iei) als 
Domain.

Fachbereiche nein Fakultäten nein nein

(nur noch als URL-
Umleitungen)

Rektoratsbeschluss 18.07.2017: Fachbereiche haben 
keine eigenen Auftritte mehr, sondern stellen ihre 
Inhalte auf den Webauftritten der Fakultäten dar. 
Bestandschutz für Subdomains als Weiterleitungen.

Institute muss
Institute dürfen einen 
gemeinsamen Auftritt 
haben

Im Falle von www.uni-
stuttgart.de/institutskürzel/ 
ist ein Umzug bis zum 31. 
März 2019 zwingend.

muss institutskürzel.uni-
stuttgart.de, z.B. ixyz.uni-
stuttgart.de

nein, bei Adressen wie 
www.uni-stuttgart.de/ixyz/; 
sichtbare Weiterleitung auf 
neue Subdomain

ja Alle rund 150 Institute
Beim gemeinsamen Auftritt FMQ sind seit dem 
Relaunch alle vier Mitgliedsinstitute und eine Gruppe 
über die Navigation auf erster Ebene erreichbar.

Lehrstühle/ Abteilungen nein
Ausnahme: 
Abteilungen in 
festgelegten Insti-
tuten mit mehr als 4 
Abteilungen können 
eigenes Content-
Management haben.

Institut ja, bis zur Umstellung des 
Instituts

nein institutskürzel.uni-
stuttgart.de/lehrstuhlkürzel

ja, bis zur Umstellung des 
Instituts

ja Bereits vor dieser Regelung hatten einige Abteilungen 
eine URL wie www.bwi.uni-stuttgart.de/abt1
Die Ausnahmen beziehen sich auf den Bestand und 
betreffen folgende Institute: BWI, ILW, HI, SOWI, 
BIO, INSPO, IPVS, VIS, IWS, IMS, IMNG, IANS; 
Ergänzung Nov. 2017: Die Ausnahmen dürfen eine 
eigene Inhaltsverwaltung behalten. Semantisch sind 
die Seiten in denen des Instituts einzugliedern.

zentrale Einrichtungen ja muss offizielles-kürzel.uni-
stuttgart.de, z.B. abc.uni-
stuttgart.de

nein,
auf Subdomain umleiten / 
umstellen

ja • Graduierten-Akademie GRADUS
• Heizkraftwerk (HKW)
• Informations- und Kommunikationszentrum (IZUS)
   mit Technische Informations- und Kommunikations-
   dienste (TIK), Universitätsbibliothek (UB)
• MASTER:Online Akademie
• Materialprüfungsanstalt (MPA Stuttgart)
• MINT-Kolleg Baden-Württemberg (Carl von Bach-
   Kolleg)
• Sprachenzentrum (SZ)
• Visualisierungsinstitut VISUS
• Zentrum für Lehre und Weiterbildung (ZLW)

Interfakultäre Zentren ja ja offizielles-kürzel.uni-
stuttgart.de, z.B. abc.uni-
stuttgart.de

nein,
auf Subdomain umleiten / 
umstellen

ja Z.B. IZKT, SIMTECH, ZIRIUS
Nur wenn ein Rektoratsbeschluss zur Einrichtung 
vorliegt.

Zentrale Verwaltung und 
Dezernate

nein themenorientiert 
aufteilen in zentrale 
Webseiten + 
Beschäftigten- + 
Studierendenseite

bis zur Umformung / 
Einarbeitung in neue Seiten

nein nein ja Dezernate I bis VI und übergreifende Inhalte wie z.B. 
das Handbuch der Verwaltung 

Abteilung in der ZV nein themenorientiert 
aufteilen in zentrale 
Webseiten + 
Beschäftigten- + 
Studierendenseite

bis zur Umformung / 
Einarbeitung in neue Seiten

nein nein ja Z.B. das Reisekostenportal, Sicherheitswesen, 
Trennungsrechnung, Beschaffung, Arbeitssicherheit, 
Personalentwicklung

Uni-Leitung (inklusive 
Rektorat)

nein zentrale Webseiten nein nein nein ja
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bestehenden oder 
zukünftigen Webauftritt 
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Bestandschutz (nur im 
alten Uni-Design): Dürfen 
bestehende Auftritte, die es 
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Gremien                      
Senat                          
Unirat

nein Übergeordnete / 
zugeordnete Einheit, 
zentrale Webseiten 
und/oder Beschäftigten-
Site

nein nein nein ja

Stabstellen nein Aufteilen in zentrale 
Webseiten + 
Beschäftigtenseite. 
Alumni und CERT sind 
Ausnahmen.

nur bis zur Umstellung nein
Alumni: ja www.alumni.uni-stuttgart.de/

nein ja In der Regel sind die Stabstellen wie Gleichstellung, 
QE, Recht in die zentrale Webseite zu überführen. 
Alumni ist als Einrichtung mit besonderer externer 
Zielgruppe ein Sonderfall und behält deshalb einen 
eigenen Auftritt.
CERT ist mit besonderen technischen Anwendungen 
ebenfalls eine Ausnahme und behält einen eigenen 
Auftritt.

Internationale 
Aufbaustudiengänge

ja ja sprechender-
studiengangsname.uni-
stuttgart.de, z.B. waste.uni-
stuttgart.de

nein,
auf Subdomain umleiten / 
umstellen

ja

kostenpflichtige und 
Master-Online-
Studiengänge

ja ja kuerzel.uni-stuttgart.de nein,
auf Subdomain umleiten / 
umstellen

ja

Weitere Studiengänge nein Aufteilen: Inhalte für 
Studieninteressierte 
nach uni-
stuttgart.de/studium 
und für Studierende 
nach student.uni-
stuttgart.de

bis zum 31.10.2020 (Ende 
OSA-Projekt)

nein nur als Weiterleitung auf 
Inhalte in zentalen Seiten

ja

SFBs (uni-intern) ja ja www.sfbXXX.uni-stuttgart.de ja, wenn Subdomain ja

SFBs (kooperativ) und 
SFB-TRR

ja nein www.offizielles-sfb-
kuerzel.de oder sprechende 
Domain. Sie können auch 
Subdomain der Uni nehmen, 
dann müssen sie aber auch 
das CD verwenden.

nein in Zusammenhang mit 
OpenCms-Nutzung: 
ja; ansonsten: nein, 
mindestens UniS-
Logo + Verlinkung  
Homepage

Hosting nur bei TIK, wenn Beteiligte der Universität 
Stuttgart die Leitung haben und die Redaktion an der 
Uni Stuttgart ist. Redakteure/innen müssen 
Mitarbeitende der Uni Stuttgart sein.

Forschungsverbünde 
(uni-intern) ohne 
Rektoratsbeschluss

ja Bis zum Relaunch ins neue 
Template.

ja verbund.uni-
stuttgart.de/kuerzel/ oder 
verbund.uni-
stuttgart.de/name/

nur als Weiterleitung ja inoffizielle sind PZS, Zentrum für 
Bioverfahrenstechnik, AMICA
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Forschungsverbünde 
(kooperativ)

ja nein www.offizielles-kuerzel.de 
oder sprechende Domain.

nein in Zusammenhang mit 
OpenCms-Nutzung: 
ja; ansonsten: nein, 
mindestens UniS-
Logo + Verlinkung  
Homepage

Hosting nur bei TIK, wenn Beteiligte der Universität 
Stuttgart die Leitung haben und die Redaktion an der 
Uni Stuttgart ist. Redakteure/innen müssen 
Mitarbeitende der Uni Stuttgart sein.

Graduiertenkollegs / 
Graduiertenschulen

ja ja offizielles-kuerzel.uni-
stuttgart.de

ja ja Z.B. GREES

Kongresse / Tagungen / 
Konferenzen / einmalige 
Anlässe mit großem 
Publikumsverkehr

ja (Ausnahmen und 
genaue 
Voraussetzungen 
siehe rechts)

ja titelbezugJAHR.uni-
stuttgart.de oder 
titelbezugNUMMER.uni-
stuttgart.de oder 
titelbezug.de

ja in Zusammenhang mit 
OpenCms-Nutzung: 
ja; ansonsten: 
möglichst nahe 
Umsetzung des CD

Webauftritte sind dann erlaubt, wenn der Umfang eine 
komplexere Navigation nötig macht.
Wenn Anmeldung über Kreditkarten nötig ist, dann 
muss ein externer Anbieter eingebunden werden, weil 
die Verwaltung nicht über die Universtität Stuttgart 
gehen kann. Dann ist eine eigene Website mit URL 
ohne uni-stuttgart.de notwendig (aber CD-Vorgaben). 
Wenn man nur auf einen externen Dienstleister zum 
Anmeldeprozess und zur Kreditkartenabrechnung 
verlinkt, kann es eine lokale Site geben.

Regelmäßige 
Veranstaltungen 
einzelner Einrichtungen

nein jeweilige Einheit bzw. 
Einrichtung

nein nein nur als Weiterleitung ja Z.B. Stuttgarter Lasertage, Seiltage

Regelmäßige 
Veranstaltungen 
(uniweit)

nein zentrale Webseiten nein nein nur als Weiterleitung ja Z.B. Tag der Wissenschaft, Unitag, Avete Academici, 
Jahresfeier, Girlsday.

Projekte eines Instituts nein Institut nein nein nur als Weiterleitung ja

Projekte eines 
Lehrstuhls/ einer 
Abteilung

nein Institut ja, bis zur Umstellung des 
Instituts

nein ja, bis zur Umstellung des 
Instituts

ja Z.B. Weißbluten

Uniweite Projekte Einzelfallentscheidun
g

Bei kleinem Umfang: 
zentrale Webseiten

Einzelfallentscheidung Einzelfallentsch
eidung

Falls großer Umfang: 
project.uni-
stuttgart.de/projektname

nur als Weiterleitung ja Z.B. cus, ChangeLabs, more, OSA, FIS. Je nach 
Umfang und Ausrichtung sollten die Themen, Inhalte 
und Ziele des Projekts auf den Seiten für die 
Zielgruppen (Beschäftigte, Studierende …) präsentiert 
werden. In Einzelfällen mit großem Umfang kann ein 
separater Webauftritt gerechtfertigt sein 
(Einzelfallentscheidung).
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Projekte mehrerer 
Institute

ja nein project.uni-
stuttgart.de/projektname

nur als Weiterleitung ja

Projekte mit externen 
Partnern (PmeP)

ja, wenn Projekt  
beschließt, dass die 
Uni Stuttgart den 
Webauftritt hostet. 
Bedingung: Das 
Projekt benennt für 
IZUS/TIK eine klare 
Ansprechperson.

ja, darf A) wenn in OpenCms: 
project.uni-
stuttgart.de/projektname  
B) wenn es auf Grund 
externer Partner nötig sein 
sollte: www.projektkürzel.de 
als 2nd-level-domain - dann 
aber kein OpenCms 
möglich.

ja muss, wenn 
OpenCms

Z.B. Dropit

Studierendenvertretung nein Aufgabenbereich von 
stuvus

nein Nein www.stuvus.de Nur als Weiterleitung 
möglich.

nein Stuvus ist rechtlich eigenständig und für die Inhalte 
verantwortlich. Daher ist auch keine Subdomain über 
uni-stuttgart.de möglich.

Fachgruppen = 
Vertretung eines 
Studiengangs

nein Aufgabenbereich von 
stuvus

nein; geordneter Umzug bis 
31. März 2019

Nein. Weiterleitung möglich. nein Fachgruppen sind Teil der verfassten 
Studentenschaft, gehören rechtlich und der Logik 
nach zu Stuvus.

Hochschulgruppe mit 
Anerkennung durch das 
Rektorat

ja ja ja kuerzel.uni-stuttgart.de nur als Weiterleitung in Zusammenhang mit 
OpenCms-Nutzung: 
ja; ansonsten: 
möglichst nahe 
Umsetzung des CD

Z.B. Hochschulsport, Unimusik und finanziell vom 
Rektorat offiziell unterstützte Gruppen wie Rennteam 
Stuttgart. Sie dürfen das Hosting in OpenCms nutzen 
(dann mit Verbindung des CD), können aber auch auf 
Alternativen (z.B. Wordpress bei TIK) zurückgreifen. 
Es ist keine externe Subdomain erlaubt.

Hochschulgruppe mit 
Anerkennung durch 
Studium Generale

ja Im Falle von www.uni-
stuttgart.de/kürzel/ ist ein 
Umzug bis zum 31. März 
2019 zwingend.

nein hochschulgruppe.uni-
stuttgart.de/kuerzel

Nur als Weiterleitung 
möglich.

ja Z.B. Kammerphilharmonie, Studentenchörle, Bigband, 
AK Foto, AK Astronomie, Steinfußtheater

Studentische Gruppe  = 
Freizeitgruppe

nein nein; geordneter Umzug bis 
31. März 2019

Nein. Weiterleitung möglich. nein Z.B. Greening Stuttgart, religiöse 
Studierendengruppen. Da es keinen 
Anerkennungsprozess gibt, ist eine Differenzierung 
interner und externer Gruppen nicht möglich. 
Sportgruppen können sich dem Hochschulsport 
anschließen.

Aufgabenbereich von stuvus.

Aufgabenbereich von stuvus.
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Personalrat ja bis zum Umzug ins neue 
Template

ja personalrat.uni-stuttgart.de nur als Weiterleitung; 
geordneter Umzug bis zum 
31. März 2019

ja

Vertretungen für 
Interessensgruppen 
(rechtlich-formal 
konstitutiert)

nein Übergeordnete / 
zugeordnete Einheit, 
zentrale Webseiten 
und/oder Beschäftigten-
Site: beschaeftigte.uni-
stuttgart.de/uni-
struktur/vertretungen/

bis zum Umzug ins neue 
Template

nein nein ja z.B. Promovierendenschaft, AKAM, TEVE, 
Professorenschaft, Vertretung von Mitarbeitenden mit 
Behinderungen
Auf der Seite für Beschäftigte existiert der Bereich 
"Vertretungen". Dort sind uniweite Vertretungen 
angesiedelt.

Gewerkschaften nein nein; geordneter Umzug bis 
31. März 2019

Nein. Weiterleitung möglich. nein Z.B. ver.di

Rechtlich eigenständige 
Vereine

nein nein; geordneter Umzug bis 
31. März 2020

geordneter Umzug bis zum 
31. März 2020, Weiterleitung 
möglich.

nein Z.B. AdKUS e.V., Crossing Borders Stuttgart e.V., 
Vereinigung der Freunde und Förderer der Universität 
Stuttgart e.V. - Die Vereine stehen außerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs der Universität. Kein Uni-
Impressum. Kein kostenloses Hosting durch TIK 
möglich.

Technisch 
eigenständige Systeme

ja ja z.B. campus.uni-stuttgart.de, 
ilias.uni-stuttgart.de …

geht technisch nicht, 
sollte aber soweit 
möglich CD 
entsprechen

Z.B. C@MPUS, ILIAS, SIAM, UB-System.
Weblogs wie z.B. USUS sind nur für den Zweck eines 
Blogs erlaubt und werden nach Einzelfallentscheidung 
eingerichtet.
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